
aqua-saxonia GmbH  Hauptsitz: 
Geschäftsführer: Dr. Mario Klippstein Agricolastraße 24  
Inhaber: Helmut Wahlig 09599 Freiberg 
 
 Telefon: (03731) 3801 - 0 info@aqua-saxonia.de 
HRB Chemnitz: 19145 Telefax: (03731) 3801 - 95 www.aqua-saxonia.de 

 

 
 

 

 
Stadt Großschirma 
 

 
 
Landkreis Mittelsachsen 

 

Hochwasserschadensbeseitigung 
06/2013 Stadt Großschirma 

Sanierung Wanderweg - 
Obergruna - Zollhaus 

MK 2 

Ident-Nr. 1187 

 Plangenehmigung 2019  
nach § 39 Abs. 5 SächsStrG 
 
April 2019 
 

Beschreibung 
 
Beilage 1 

 aqua-saxonia-Auftrags-Nr.   725060-05 

 



Stadt Großschirma 
Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013 Stadt Großschirma 
Sanierung Wanderweg Obergruna-Zollhaus MK 2 - Ident-Nr. 1187 
Plangenehmigung 2019 nach § 39 Abs. 5 SächsStrG 
April 2019 - Beschreibung 

Seite 2 

 
 

aqua-saxonia GmbH 

 
INHALTSVERZEICHNIS 

1. Allgemeines 4 

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme 4 

1.2 Beschreibung der Schadstelle 5 

1.3 Grundlagen der Planung 8 

2. Zielstellung der Instandsetzung 10 

2.1 Sicherheit des Fußgängerverkehrs 10 

2.2 Naturnahe Instandsetzung 13 

3. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen 14 

3.1 Vorgeschichte der Planung 14 

3.1.1 Zu berücksichtigende Belange des Fließgewässers 14 

3.1.2 Rücknahme der naturschutzrechtlichen Entscheidung vom 09. Januar 2018 15 

3.1.3 Schutzgebiete und ökologische Situation 16 

3.1.3.1 Allgemeines 16 

3.1.3.2 Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung 16 

3.1.3.3 Ergebnisse der SPA-Vorprüfung 18 

3.1.3.4 Verträglichkeit des Vorhabens mit dem § 44 BNatSchG (besonderer Artenschutz) 19 

3.1.4 Fischartenschutz, Fisch- und Teichwirtschaft 26 

3.2 Vorausgegangene Untersuchungen 26 

3.2.1 Entwurfsplanung 2015 26 

3.2.2 Entwurfsplanung 2017 27 

4. Anlagen im Baubereich 27 

5. Bodenverhältnisse und Gründung 28 

6. Konstruktive Gestaltung/Angaben zur Bauausführung 28 

6.1 Lage des Vorhabens 28 

6.2 Bestand 28 

6.3 Sanierungsumfang 29 

6.4 Baustellenzufahrt 29 

6.4.1 Schadensbereiche 3 bis 6 29 

6.4.2 Schadensbereiche 7 und 8 31 

6.5 Wegebauarbeiten 31 

6.6 Wasserbauarbeiten 32 

6.7 Gewässerkreuzungen 33 

6.7.1 Gewässerkreuzung mit Holzsteg (km 410) 33 

6.7.2 Gewässerkreuzung mit Laufsteinen (km 519 und 723) 34 

6.8 Ersatzpflanzung von Bäumen 34 

 
 



Stadt Großschirma 
Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013 Stadt Großschirma 
Sanierung Wanderweg Obergruna-Zollhaus MK 2 - Ident-Nr. 1187 
Plangenehmigung 2019 nach § 39 Abs. 5 SächsStrG 
April 2019 - Beschreibung 

Seite 3 

 
 

aqua-saxonia GmbH 

 
 

7. Baudurchführung und technologische Angaben 35 

7.1 Abwicklung des Baustellenverkehrs, Angaben zur Eindämmung von Baulärm, 
 -schmutz usw. 35 

7.2 Erforderliche Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 35 

7.3 Beweissicherung 36 

7.4 Kampfmittelbeseitigung 36 

8. Herstellung, Bauzeit 36 

9. Erläuterungen zur Kostenberechnung 38 

10. Zusammenfassung 38 

 

Anlagen 39 

  



Stadt Großschirma 
Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013 Stadt Großschirma 
Sanierung Wanderweg Obergruna-Zollhaus MK 2 - Ident-Nr. 1187 
Plangenehmigung 2019 nach § 39 Abs. 5 SächsStrG 
April 2019 - Beschreibung 

Seite 4 

 
 

aqua-saxonia GmbH 

 

1. Allgemeines 

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme 

Infolge des Hochwassers 2013 wurden am Wanderweg zwischen Obergruna und Zoll-

haus sowohl Schäden am parallel zur Freiberger Mulde verlaufenden Wanderweg als 

auch an der Böschungsbefestigung verursacht. Der Uferbereich der Freiberger Mulde 

wurde in weiten Teilen überspült. Dadurch wurden einerseits die Böschungsbefestigun-

gen (Steinsätze und Steinschüttungen) und andererseits der Wegeaufbau des Wander-

weges stark geschädigt. Der Wanderweg ist aufgrund des Umfangs der Schädigung 

nicht mehr passierbar. 

Der Wanderweg besitzt eine regionale Verbindungs- und Erschließungsfunktion für den 

touristischen und freizeitlichen Fußgängerverkehr. Belange des Radverkehrs und des 

motorisierten Individualverkehrs sind aufgrund einer parallel verlaufenden Gemeinde-

verbindungsstraße nicht zu berücksichtigen. Ein Befahren mit Unterhaltungsfahrzeugen 

– auch abschnittweise – ist derzeitig und auch künftig nicht vorgesehen.  

Die Baumaßnahme zur Instandsetzung des Wanderweges zwischen Obergruna und 

Zollhaus soll nur mit minimalen Eingriffen in die Natur erfolgen. Dadurch wird der Lage 

im Landschaftsschutzgebiet „Grabentour“, im Naturschutzgebiet „Obere Freiberger Mul-

dental“ und im SPA-Gebiet „Täler Mittelsachsen“ Rechnung getragen. Die Sanierung 

des Weges kann ohne den Abbruch von gewachsenem Felsgestein erfolgen. 
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1.2 Beschreibung der Schadstelle 

Ident.-Nummer: 1187 Spezieller Name: Wanderweg Ober-
gruna-Zollhaus 

Schaden in  
Fließrichtung: 

Linksseitig Hoch-/Rechtswert: 5654525/4593843 

Objektart: Wanderweg Nutzungsart: Fußgänger 

Bauart: ungebundene 
Bauweise 

Schädigungsgrad: schwer 

  Länge: ca. 720 m 

 
 

Der entstandene Schaden wurde durch die aqua-saxonia GmbH aufgenommen. Der 

oben beschriebene Schaden wird unter Maßnahmenkomplex 2 geführt (Ident-Nr. 1187). 

 

 

Foto 1: zerstörter Wanderweg und zerstörte Böschungsbefestigung 

 in Schadensbereich 3 
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Foto 2: zerstörter Wanderweg und zerstörte Böschungsbefestigung 

 in Schadensbereich 4 

 

Foto 3: zerstörter Steg in Schadensbereich 5  



Stadt Großschirma 
Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013 Stadt Großschirma 
Sanierung Wanderweg Obergruna-Zollhaus MK 2 - Ident-Nr. 1187 
Plangenehmigung 2019 nach § 39 Abs. 5 SächsStrG 
April 2019 - Beschreibung 

Seite 7 

 
 

aqua-saxonia GmbH 

 

  

Foto 4: zerstörter Wanderweg/zerstörte Böschungsbefestigung 

 in Schadensbereich 6 

 

 

Foto 5: geschädigte Böschungsbefestigung/geschädigter Wanderweg 

 in Schadensbereich 7 
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Foto 6: zerstörter Wanderweg/zerstörte Böschungsbefestigung 

 in Schadensbereich 8 

 

1.3 Grundlagen der Planung 

Folgende Unterlagen bzw. Literaturangaben wurden in die Planung einbezogen: 

<1> Schadenserfassung Hochwasser 06/2013 in der Stadt Großschirma 

Schadensnummer 2: 

Wanderweg Obergruna - Zollhaus 

Gutachten Juli 2013 der aqua-saxonia GmbH 

<2> Niederschrift zur Begehung mit Stadtverwaltung, Landestalsperrenverwaltung und 

Planungsbüro am 03.11.2014, 

aufgestellt durch aqua-saxonia GmbH 

<3> Schreiben des LRA Mittelsachsen, UWB vom 10.08.2015 zur Ablehnung der Lö-

sung mit Holzstegen 

<4> Stellungnahme der Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen vom 

10.05.2017 und 01.04.2019 zur geänderten Planung, 
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 <5> Niederschrift zur Beratung mit Stadtverwaltung, Unterer Wasser- und Naturschutz-

behörde und Planungsbüro am 13.06.2017, 

aufgestellt durch aqua-saxonia GmbH 

 <6> Entwurfsvermessung der GeeNi mbH Brand-Erbisdorf vom Januar 2015 

 <7> Arbeitsblatt DWA-A 904 

Teil 1: Richtlinien für die Anlage und Dimensionierung Ländlicher Wege (RLW) 

August 2016 

 <8> Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Befestigung 

ländlicher Wege ZTV LW 99/01, Ausgabe 1999, Fassung 2001 

unter Berücksichtigung der Änderungen und Ergänzungen 2007 

 <9> Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von  

Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau ZTV SoB-StB 04, 

Ausgabe 2004 

<10> Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 

RStO 12, Ausgabe 2012 

<11> Merkblatt für die Erhaltung Ländlicher Wege M ELW, Ausgabe 2009 

<12> Bestandspläne Medienträger 
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2. Zielstellung der Instandsetzung 

2.1 Sicherheit des Fußgängerverkehrs 

Zu Fuß gehen ist in Deutschland gefährlich. Laut Statistischem Bundesamt war im ver-

gangenen Jahr 2018 etwa jeder siebente Unfalltote ein Fußgänger. Vor dem Hinter-

grund, dass Fußgänger auch außerhalb geschlossener Ortschaften in Verkehrsunfälle 

verwickelt werden, ist der Einrichtung und Erhaltung von Fußgängerverkehrsanlagen 

auch in diesen Bereichen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei kann die Füh-

rung auch straßenunabhängig, wie beim Wanderweg zwischen Obergruna und Zollhaus, 

erfolgen. 

Seit dem Hochwasser 2013 ist der Wanderweg aufgrund des Umfangs der Schädigung 

nicht mehr passierbar und somit eine wichtige fußläufige Verbindung zum Fernwander-

weg Muldental und zwischen Obergruna und Zollhaus entfallen. Fußgänger müssen auf 

die in Rechtsträgerschaft der Gemeinde Reinsberg befindliche Straße Am Zollhaus aus-

weichen und lt. StVO auf dem linken Straßenrand laufen. Neben dem Anliegerverkehr 

nach Obergruna gehen Gefährdungen vor allem vom gewerblichen Verkehr zum Fabrik-

gelände Hammerwerk Obergruna und im Bereich der SFK Gastroservice GmbH aus. Die 

windungsreiche, schmale Straße ist schlecht einsehbar und ein Ausweichen durch An-

bauten wie Leitplanken abschnittsweise nicht möglich. 

 

Foto 7: Hofmeister Maschinen und Stahlbau GmbH (Fabrikgelände Hammerwerk) 
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Foto 8: Kurvenbereich mit Leitplanken 

 

Foto 9: Kurvenbereich  

 

Foto 10: Fahrzeuge SFK Gastroservice GmbH 
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Foto 11: Straßensituation SFK Gastroservice GmbH 

 

Um das daraus entstehende Konfliktpotential für Fußgänger zu entschärfen und der 

wichtigen Wegeverbindung im Erholungsgebiet Muldental Rechnung zu tragen, soll der 

vorhandene Wanderweg wieder in Stand gesetzt werden.  
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2.2 Naturnahe Instandsetzung 

Mit der im Folgenden dargestellten Baumaßnahme soll der abschnittsweise geschädigte 

Wanderweg wieder begehbar gemacht werden. Die in Teilen zerstörte Böschungsbefes-

tigung wird nur dort instandgesetzt, wo es für den Wiederaufbau des Wanderweges un-

abdingbar ist. In Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde, der Landestalsperrenver-

waltung und dem Bauherrn wird in Anbetracht der sich anschließenden sensiblen Natur-

räume (Lage des Wanderweges im FFH-Gebiet „Oberes Freiberger Muldental“, im SPA-

Gebiet „Täler Mittelsachsens“ und im LSG „Grabentour“) eine naturnahe Wiederherstel-

lung angestrebt.  

Die Eingriffe in das Ökosystem während der Baumaßnahme sind zu minimieren. 

Der Entwurf vom Juni 2015 wurde mit dem Ziel überarbeitet, die Belange der Landestal-

sperrenverwaltung und des Naturschutzes besser zu berücksichtigen, insbesondere 

durch: 

• Verzicht auf eine Versiegelung der Wegoberfläche 

• an Engstellen Reduzierung der Wegbreite auf 0,80 m 

• Eingriffe in den Böschungsbereich der Freiberger Mulde durch Nutzung der  

 vorhandenen Reste der Befestigung minimiert 

• Verzicht auf die Steglösung 

• Übernahme der daraus resultierenden Unterhaltungsarbeiten und der turnusmäßi-

gen Ausbesserung der Wegoberflächen durch die Kommune. 
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3. Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersu-

chungen 

3.1 Vorgeschichte der Planung 

3.1.1 Zu berücksichtigende Belange des Fließgewässers 

Da es sich nach § 30 Abs.1 Sächs WG bei der Freiberger Mulde um ein Gewässer 

I. Ordnung handelt, ist die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen vor der 

Umsetzung des Vorhabens zu beteiligen.  

Der Wanderweg grenzt teilweise unmittelbar an das Gewässerflurstück 500/1, welches 

im Eigentum des Freistaates Sachsen steht und von der LTV FM/Z verwaltet wird. We-

sentliche Forderungen der LTV wurden mit der Stellungnahme vom 01.12.2014 formu-

liert: 

� Die Fließgewässersohle darf nicht eingeengt werden, und eine Befahrung der Ge-

wässersohle ist nicht zulässig. 

� Auf Arbeiten mit Beton ist zu verzichten. 

� Sedimentberäumungen aus dem Gewässerbett bzw. Uferbereich werden abgelehnt. 

� Für die Instandsetzung des Wanderweges werden stattdessen Wegverlegungen 

oder die Nutzung von Stegverbauen empfohlen. 

In der Stellungnahme zum Entwurf 2015 sind folgende weitere Hinweise enthalten: 

Für die Baustellenzufahrt von der rechten Gewässerseite aus durch die Freiberger Mul-

de sind Betonstraßenplatten auszulegen, damit die Gewässersohle im Zufahrtsbereich 

geschont wird. Während der Gewässerdurchfahrt dürfen keine Schwebstoffe aufgewir-

belt werden. Die Uferbereiche sind nach Fertigstellung wieder in den ursprünglichen Zu-

stand zurückzuführen. 

Streifenfundamente sind auf ein Minimum zu reduzieren, z. B. durch Einsatz von Pfahl-

gründungen. 
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Die Übergänge der Böschungen an den Bestand müssen hydraulisch günstig erfolgen. 

Der im Schnitt angegebene Steinsatz sollte nicht steiler als 1:1 ausgeführt werden. Eine 

Ausbesserung hat Vorrang zur kompletten Neuerstellung. 

Einer Standortverschiebung der Böschung wasserseitig zu Lasten der Abflussverhältnis-

se wird nicht zugestimmt. 

Der Eingriff in das Gewässer und in den Gewässerrandstreifen muss so gering wie mög-

lich erfolgen. Es muss grundsätzlich von der Landseite aus gearbeitet werden. 

Bei Gefahr durch Überflutung der Baustelle sind unverzüglich alle beweglichen Baustel-

leneinrichtungen aus dem Gefahrenbereich zu entfernen. Entsprechendes Personal und 

Hebezeuge sind vorzuhalten. Die Baufirma hat einen Havarieplan anzufertigen. 

3.1.2 Rücknahme der naturschutzrechtlichen Entscheidung vom 

09. Januar 2018 

Mit Bescheid vom 09.01.2018 hatte das Landratsamt Mittelsachsen, untere Natur-

schutzbehörde, die Verträglichkeit des FFH-Gebietes ,,Oberes Freiberger Muldental" 

und des SPA-Gebietes ,,Täler Mittelsachsen" für das Vorhaben ,,Ersatzneubau Wan-

derweg an der Freiberger Mulde Obergruna Richtung Zollhaus, ID Nr. 1187" festgestellt. 

Gegen diesen Bescheid wurde seitens der Kanzlei Baumann Rechtanwälte im Namen 

des Naturschutzverbandes Sachsen e.V. mit Datum vom 26.10.2018, FAX-Eingang im 

Landratsamt Mittelsachsen ebenfalls am 26.10.2018, Widerspruch eingelegt. 

In der Landesdirektion Sachsen wurde festgestellt, dass Wanderwege nach § 3 Abs. 1 

Nr. 4b Sächsisches Straßengesetz (SächStrG) sonstige öffentliche Straßen sind. Ent-

sprechend § 3 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Anlage 1 Nr. 2c SächsUVPG bedürfen Straßenbau-

vorhaben in NATURA 2000-Gebieten einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Einord-

nung des Vorhabens unter den Vorgaben des UVPG bzw. SächsUVPG führt dazu, dass 

hier ein Plangenehmigungsverfahren nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 SächsUVPG i. V. m. der An-

lage 1 Nr. 2c SächsUVPG erforderlich wird. 

Daraus folgte, dass die Rücknahme der rechtswidrig erteilten naturschutzrechtlichen 

Genehmigung vom 09.01.2018 auf der Grundlage des § 48 Abs. 4 VwVfG gerechtfertigt 

und erforderlich war. 
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3.1.3 Schutzgebiete und ökologische Situation 

3.1.3.1 Allgemeines 

Das Vorhaben befindet sich in einem Schutzgebiet i.S. des § 26 BNatSchG i.V. mit § 19 

SächsNatSchG hier im LSG "Grabentour" (Beschluss des Rates des Bezirkes Karl-

Marx-Stadt Nr. 165/68 vom 12.07.1968, Verwaltungsanordnung Nr. 03/90 des Reg.-Bev. 

Chemnitz vom 27.08.1990, zuletzt geändert durch VO des LRA Freiberg am 

01.06.2004). 

Nach § 26 Abs. 2 BNatSchG sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Ge-

biets verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.  

Das Vorhaben befindet sich weiterhin in Schutzgebieten i.S. des § 34 SächsNatSchG, 

hier innerhalb des FFH-Gebietes "Oberes Freiberger Muldetal" (Bez. EU: DE-4945-301) 

und des SPA-Gebietes „Täler Mittelsachsen“. 

Damit besteht für das Vorhaben das Erfordernis, den Nachweis der Verträglichkeit mit 

den Erhaltungszielen des vorgenannten Gebietes zu erbringen (vgl. § 34 Abs. 1 

BNatSchG). 

 

3.1.3.2 Ergebnisse der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Im Rahmen der vorliegenden FFH-Verträglichkeitsprüfung wurden die potenziell 

möglichen Auswirkungen durch das Vorhaben „Sanierung Wanderweg Obergru-

na - Zollhaus“ ermittelt. Weiterhin wurde geprüft, inwieweit diese geeignet er-

scheinen, die in dem FFH-Gebiet „Oberes Freiberger Muldetal“ vorkommenden 

relevanten Lebensräume, Arten und deren Habitate direkt oder indirekt zu beein-

trächtigen. 

Die Verträglichkeitsprüfung basiert auf einer Darstellung des FFH-Gebietes mit sei-

nen Erhaltungszielen, unter besonderer Berücksichtigung der im Wirkraum (de-

tailliert zu untersuchender Bereich) vorkommenden Lebensraumtypen und Habitate. 

Im Wirkbereich des Vorhabens befinden sich der Lebensraumtyp LRT 8230 "Silikatfel-

sen mit Pioniervegetation" und Habitate von Fischotter, Grüner Keiljungfer und Bach-

neunauge. 
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Als zu betrachtender Eingriff wird die Sanierung/Wiederherstellung des gewässernahen Wander-

weges zwischen Obergruna und Zollhaus einschließlich der notwendigen bauzeitlichen Gewäs-

serquerung im mittleren Sanierungsabschnitt betrachtet und analysiert. 

Relevante anlagebedingte und betriebsbedingte Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen und 

Habitaten können für das Vorhaben ausgeschlossen werden, da sich bestehende Grundflächen 

nicht ändern und auch keine zusätzlichen betriebsbedingten Auswirkungen vom Vorhaben ausge-

hen. 

Eine Gefahr geht von Bautätigkeiten am Gewässer und den dabei möglichen baubedingten Beein-

trächtigungen aus. Hier sind neben der gewässernahen Bautätigkeit auch Einträge von Sedimen-

ten und von Kraft- und Schmierstoffen potenziell möglich. 

Um diese potenziellen Beeinträchtigungen zu vermeiden, werden folgende Schadensbegren-

zungsmaßnahmen in der Bauphase ergriffen. 

FFH 1 Nachtbauverbot/Verhinderung von bauzeitlichen Fallenwirkungen an der  

  Freiberger Mulde 

FFH 2 Schutz der Freiberger Mulde vor Beschädigung sowie Eintrag von Schweb- und 

  Schadstoffen (bauzeitlicher Gewässerschutz) 

 

Summationswirkungen wurden geprüft. Es wurden keine Vorhaben/Projekte ausgemacht, die im 

Zusammenwirken mit der Sanierung des Wanderweges Obergruna - Zollhaus eine Erheblichkeits-

schwelle eines Erhaltungszieles für das betrachtete FFH-Gebiet überschreitet. 

 

Für das im FFH-Gebiet "Oberes Freiberger Muldetal" geplante Vorhaben zur 

Hochwasserschadensbeseitigung zwischen Obergruna und Zollhaus können er-

hebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des FFH-Gebietes ausgeschlos-

sen werden. Mit den Schadensbegrenzungsmaßnahmen können potenziell mögli-

che baubedingte Beeinträchtigungen verbindlich ausgeschlossen werden. 

Das Vorhaben ist bei vollständiger Umsetzung der aufgeführten Schadensbegren-

zungsmaßnahmen hinsichtlich seiner FFH-Verträglichkeit zulässig. 
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3.1.3.3 Ergebnisse der SPA-Vorprüfung 

Es wurden die potenziell möglichen Auswirkungen durch das Vorhaben "Sanierung des 

Wanderwegs Obergruna - Zollhaus" ermittelt und geprüft, inwieweit diese geeignet er-

scheinen, die in dem SPA-Gebiet DE 4842-451 "Täler in Mittelsachsen" vorkommenden 

Brutvogelarten nach Anhang I VSchRL bzw. Rote Liste Sachsen (Kategorie 1 und 2) di-

rekt oder indirekt zu beeinträchtigen. 

Die Vorprüfung basiert auf einer Darstellung des SPA-Gebietes mit seinen gebietsspezi-

fischen Erhaltungszielen unter besonderer Berücksichtigung der wertgebenden Brutvo-

gelarten. Es wird die geplante Sanierung des Wanderweges einschließlich aller bauzeit-

lichen Zuwegungen als zu betrachtender Eingriff beschrieben und analysiert. 

Anhand von Nachweisen laut dem Atlas der Brutvögel in Sachsen (STEFFENS ET AL 2013) 

für die 14 wertgebenden Brutvogelarten und unter Berücksichtigung der artspezifischen 

Lebensraumansprüche der Arten konnte für diese eine Beeinträchtigung von Lebens-

räumen und Lebensstätten ausgeschlossen werden. Betriebsbedingte Beeinträchtigun-

gen bleiben in bereits bestehendem Maße erhalten. Diesbezüglich gibt es keine zusätz-

lichen Auswirkungen. 

Das Vorhaben übt keinen Einfluss auf den Erhaltungszustand der genannten Brutvogel-

arten im SPA-Gebiet "Täler in Mittelsachsen" aus. 

Es konnten keine relevanten Summationswirkungen ermittelt werden. 

Die avifaunistischen Wechselbeziehungen zwischen dem SPA-Gebiet "Täler in Mit-

telsachsen" und den angrenzenden SPA- bzw. FFH-Gebieten werden ebenfalls durch 

das Sanierungsvorhaben nicht beeinträchtigt. 

 

Bei Realisierung des Vorhabens "Sanierung Wanderweg Obergruna - Zollhaus" 

können erhebliche Beeinträchtigungen für der Erhaltungsziele des SPA-Gebietes 

DE 4842-451 "Täler in Mittelsachsen" ausgeschlossen werden. 

Die Notwendigkeit einer weitergehenden SPA-Verträglichkeitsprüfung besteht 

nicht. 
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3.1.3.4 Verträglichkeit des Vorhabens mit dem § 44 BNatSchG (besonderer Artenschutz) 

Grundlage der artenschutzrechtlichen Prüfung gemäß § 44 BNatSchG sind die Vor-

kommen der nach § 7 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten im Plangebiet 

mit besonderem Augenmerk auf europäische Vogelarten, Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie sowie der Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung hat zur Aufgabe zu klären, ob bau-, anlage- bzw. be-

triebsbedingte Auswirkungen auf diese Arten durch das Vorhaben zu erwarten sind und 

welche Konsequenzen sich daraus ergeben. 

Der Artenschutzbeitrag dient als Entscheidungsgrundlage für die zuständige Behörde 

zur Genehmigung des Vorhabens. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt im Rahmen des UVP-Berichtes, da es sich bei 

dem Vorhaben um die Sanierung eines bestehenden Wanderweges, ohne Änderung 

von Grundflächen und Nutzungen handelt. 

 

Grundlagen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Im Artenschutzbeitrag erfolgt die Prüfung, ob Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 

BNatSchG in Verbindung mit Absatz 5 BNatSchG vorliegen. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG werden die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstat-

bestände folgendermaßen gefasst: 

 

"Es ist verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-

rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören“. 

 

Die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG gelten gemäß § 44 (5) 

BNatSchG bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen sowie nach den Vorschriften 

des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben für die im Anhang IV der FFH-RL aufgeführ-

ten Tier- und Pflanzenarten und für die Europäischen Vogelarten. 

Ferner liegt bei diesen Eingriffen kein Verstoß gegen die Verbote des 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 BNatSchG vor, wenn die „ökologi-

sche Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten oder 

der Standorte wild lebender Pflanzen im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 

wird.“ Dabei können auch erforderliche vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen berück-

sichtigt werden. 

Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG 

erfüllt, müssen die naturschutzfachlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG 

für die Erteilung einer Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten vorliegen. 

� Nachweis europarechtlich geschützter Pflanzenarten 

Vorkommen von europarechtlich geschützten Pflanzenarten wurden im Eingriffsbe-

reich nicht nachgewiesen (eigene Begehung des Plangebietes während der Vegeta-

tionszeit).  

Auch schließt die vorhandene Biotopstruktur und -ausprägung ein Vorkommen der 

wenigen für Sachsen relevanten europarechtlich geschützten Pflanzenarten aus, da 

im Plangebiet keine geeigneten Lebensräume dafür vorhanden sind. 

Eine Prüfung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen in Bezug auf Pflan-

zenarten des Anhangs IV kann damit entfallen. 
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� Nachweis europarechtlich geschützter Tierarten 

In Auswertung des Auszuges aus der Artdatenbank Sachsen (Abfrage beim Land-

ratsamt Mittelsachsen, Quelle: SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, 

LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE, 2019), der Ergebnisse der 6. Fortschreibung des 

Bibermanagements für den Landkreis Mittelsachsen (REFERAT NATURSCHUTZ, 

LANDKREIS MITTELSACHSEN, 17.08.2018) und dem Monitoring 2018 zu FFH-

Lebensraumtypen und FFH-Habitaten (LFULG, 2018) wurden für den Sanierungsbe-

reich des Wanderweges Obergruna – Zollhaus die relevanten Artdaten ermittelt. Ei-

gene Erhebungen wurden nicht vorgenommen. 

Als artenschutzrechtlich relevanten Arten wurden für die Artengruppe Säugetiere 

Fischotter und Biber (gesicherte Nachweise, bzw. bestehende Migrationsleitlinie) 

ermittelt.  

Bei der Artengruppe Avifauna waren neben der Wasseramsel keine weiteren Art-

nachweise verfügbar. Da jedoch bei dieser Artengruppe alle Arten artenschutzrecht-

lich relevant sind, erfolgt eine gesonderte Betrachtung der Avifauna hinsichtlich po-

tenziell möglicher Verbotstatbestände.  

Bei der Artengruppe Amphibien (Grasfrosch, Erdkröte, Bergmolch und Feuersala-

mander) und der Artengruppe Reptilien (Ringelnatter, Blindschleiche und 

Waldeidechse) gab es keine Nachweise von Arten, die als artenschutzrechtlich rele-

vante Arten weiter zu berücksichtigen sind. Es gibt im Bereich des Vorhabens auch 

keine Habitatstrukturen, für die ein Vorkommen solcher Arten potenziell anzunehmen 

wäre.  

Von der Artengruppe der Libellen gibt es im Vorhabengebiet nur relevante Nachwei-

se der Grünen Flussjungfer vom Fließgewässerbereich der Freiberger Mulde.  

Da der Talbereich der Freiberger Mulde zwischen Obergruna und Zollhaus gleichzei-

tig FFH-Gebiet ist, erfolgt die artenschutzrechtliche Berücksichtigung der in den Er-

haltungszielen des Gebietes enthaltenen Arten Fischotter, Groppe, Bachneunauge 

und Grüne Keiljungfer im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (Beilage 2). 
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� Prüfung artenschutzrechtlicher Betroffenheiten 

Artengruppe Säugetiere (Biber) 

Ein Vorkommen des Bibers ist im betrachteten Talabschnitt der Freiberger Mulde 

seit 2015/2016 dauerhaft belegt. Das Untersuchungsgebiet gehört zum Biberrevier 

Obergruna / Hammerwerk – Zollhaus. Bei Revieren an Fließgewässern erster Ord-

nung (wie an der Freiberger Mulde im betrachteten Abschnitt) sind die Anwesen-

heitsspuren naturgemäß nicht so auffällig, da sie in der Regel nicht mit Dammbau-

werken verbunden sind. Die Anwesenheitsspuren beschränken sich also auf Fraß-

spuren und Rutschen. Auch der Wohnbau kann ganz unauffällig ausgebildet sein, z. 

B. als reiner Erdbau im Steilufer (6. Fortschreibung Bibermanagement, REFERAT 

NATURSCHUTZ, LANDKREIS MITTELSACHSEN, 17.08.2018). 

Bei dem bestehenden Biberrevier ist von einer Reproduktion der Art auszugehen. 

Der aktuelle Bau ist nicht bekannt. Entlang des westlichen Bereiches der Freiberger 

Mulde wurden, bis auf einen Baum mit Fraßspuren (Nähe Brücke Zollhaus), keine 

aktuellen Anwesenheitsspuren bzw. Anhaltspunkte für einen Bau festgestellt.  

Für die Art Biber stellt die Freiberger Mulde zudem eine Migrationsleitlinie dar. 

Auswirkung des Vorhabens auf den Biber 

Die anlagebedingten Auswirkungen umfasst die Sanierung / Wiederinstandsetzung 

von bestehenden Gewässerrändern auf 152 m Länge. Es ist damit keine Verände-

rung im Sohlbereich des Gewässers und in der Lage der ehemaligen Böschungen 

verbunden.  

Für die Sanierungsbereiche der Böschungen kann die Existenz eines Biberbaues 

ausgeschlossen werden, da es sich dabei ausschließlich um mit seitlichem Stein-

satz befestigte Uferbereiche handelt.  

Mit der baulichen Wiederherstellung der Gewässerböschungen ohne Veränderung 

im Gewässerbereich sind keine relevanten Eingriffe in Habitate des Fischotters ver-

bunden. Der Verlust von 35 Einzelbäumen, in der Mehrzahl Fichten, stellt für den 

Biber keinen erheblichen Eingriff in seinem Nahrungshabitat dar.  

  



Stadt Großschirma 
Hochwasserschadensbeseitigung 06/2013 Stadt Großschirma 
Sanierung Wanderweg Obergruna-Zollhaus MK 2 - Ident-Nr. 1187 
Plangenehmigung 2019 nach § 39 Abs. 5 SächsStrG 
April 2019 - Beschreibung 

Seite 23 

 
 

aqua-saxonia GmbH 

 

Als bauzeitliche Auswirkung wird bei der Sanierung des Wanderweges zur Errei-

chung des mittleren Sanierungsabschnittes eine baubedingt notwendige Überfahrt 

über die Freiberger Mulde bei Bau-km 0+460 notwendig. Die Querung der Freiber-

ger Mulde erfolgt als aufgelöste Baustraße mit Überdeckung aus Baustraßenplat-

ten. Dabei bleibt die Gewässerdurchgängigkeit erhalten. Auf der westlichen Seite 

der Freiberger Mulde schließt sich zur Sanierung des Wanderweges eine temporäre 

Baustraße parallel zum Gewässer an (ca. 3,50 m Breite und ca. 70 m Länge).  

Die Wechselbeziehungen des Bibers entlang der Freiberger Mulde erfahren dabei 

eine bauzeitliche Beeinträchtigung. Diese Beeinträchtigung ist aber nicht erheblich, 

da sie ausschließlich baubedingt auftritt und der Biber ein dämmerungs- und nacht-

aktives Tier ist, so dass sich seine Aktivitätsphase und der Baubetrieb zeitlich nicht 

überlagern.  

Konfliktvermeidende Maßnahmen / Festlegungen (Bauzeitenplan)  

Für den Biber kommen die folgenden Schadensbegrenzungsmaßnahmen zur An-

wendung. Sie wurden im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung (Beilage 2) be-

reits für die Art Fischotter abgeleitet und festgelegt: 

FFH 1 Nachtbauverbot/ Verhinderung von bauzeitlichen Fallenwirkungen an der 

Freiberger Mulde (Fischotter / Biber) 

FFH 2 Schutz der Freiberger Mulde vor Beschädigung sowie Eintrag von 

Schweb- und Schadstoffen (bauzeitlicher Gewässerschutz)  

Die Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH 1 weist ein Nachtbauverbot aus und 

verhindert Fallenwirkungen entlang der Freiberger Mulde während der Bauzeit 

durch entsprechende Regelungen. Weiterhin ist bei Errichtung der Baustraße über 

die Freiberger Mulde ein einseitiger begehbarer Uferstreifen freizuhalten.  

Die Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH 2 (Schutz der Freiberger Mulde vor Be-

schädigung sowie Eintrag von Schweb- und Schadstoffen (bauzeitlicher Gewässer-

schutz)) schließt erhebliche Beeinträchtigungen für das Gewässer der Freiberger 

Mulde - als Lebensraum des Biber - aus. 
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Bei verbindlicher Berücksichtigung der beiden Schadensbegrenzungsmaßnahmen 

können Verbotstatbestände und erhebliche Störungen während der Bauphase aus-

geschlossen werden. Insgesamt bleiben für die geschützten Art Biber die Voraus-

setzungen zur langfristigen Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes ge-

wahrt. 

 
Artengruppe Avifauna 

Es gibt nur wenige Nachweise von Vögeln aus der Artdatenbank Sachsen. Diesbe-

züglich relevant sind ältere Nachweise der Wasseramsel vom Abschnitt der Frei-

berger Mulde oberhalb der Amtsmühle und aktuellere Nachweise der Art mit Brutbe-

leg von der Bobritzsch.  

Das Untersuchungsgebiet wird von zahlreichen Vogelarten als Lebensraum genutzt. 

Greifvögel, wie Rotmilan, Schwarzmilan und Wespenbussard, nutzen die Acker- 

und Grünlandflächen zur Nahrungssuche. Für die Talaue und die bewaldeten Be-

reiche des Muldentales zwischen Obergruna und Zollhaus ist aufgrund der Biotop-

struktur das Vorkommen zahlreicher, weit verbreiteter Vogelarten anzunehmen. Da 

bei dem räumlich begrenzten Vorhaben und den geringen avifaunistischen Nach-

weisen (keine genaue Abgrenzung von Revieren oder Dokumentation von Brutstel-

len) eine artbezogene Relevanzprüfung / Konfliktanalyse nicht zielführend ist, wird 

im Folgenden eine Betrachtung der Artengruppe Avifauna anhand potenziell mögli-

cher Betroffenheiten durch das Vorhaben erfolgen.  

 
Auswirkung des Vorhabens auf die Avifauna 

Die anlagebedingten Auswirkungen umfassen die Sanierung / Wiederinstandset-

zung von 534 m² Wegefläche und die Sanierung / Wiederinstandsetzung von be-

stehenden Gewässerrändern auf 152 m Länge. Es sind damit keine Veränderungen 

im Sohlbereich des Gewässers und in der Lage der ehemaligen Böschungen ver-

bunden.  

Bau- und anlagebedingt kommt es zur Fällung von 35 Bäumen (überwiegend Na-

delbäume / Fichte) im Randbereich des Wanderweges. Die betreffenden Bäume 

weisen keine Baumhöhlen auf.  

Es gibt keine relevanten zusätzlichen betriebsbedingten Auswirkungen, da es sich 

um einen bestehenden und derzeit eingeschränkt genutzten Wanderweg handelt. 
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Bei den baubedingten Störwirkungen handelt es sich um temporäre Beeinträchti-

gungen, die eine zeitweise Vergrämung der Vogelarten im unmittelbaren Baustel-

lenbereich hervorrufen können. Diese Beeinträchtigungen wirken nur kleinräumig 

und temporär im Zeitraum von Mitte September bis Mitte April. Die Störungen sind 

insgesamt als nicht erheblich einzuschätzen.  

Konfliktvermeidende Maßnahmen/Festlegungen (Bauzeitenplan) mit Bezug zur 

Avifauna 

Dem Vorhaben liegt ein Bauzeitenplan zugrunde, der den Zeitraum der bauzeitli-

chen Gewässerquerung auf die 38. bis 51. Kalenderwoche begrenzt. Diese Bau-

zeitenregelung berücksichtigt für die bauzeitliche Gewässerquerung auch Brut- und 

Fortpflanzungszeiten gewässergebundener Arten der Avifauna (z. B. Wasseram-

sel). Es werden auch die notwendige Baumfällungen (Anfang Oktober) außerhalb 

von Brut- und Fortpflanzungszeiten realisiert. 

Die Schadensbegrenzungsmaßnahme FFH 2 (Schutz der Freiberger Mulde vor Be-

schädigung sowie Eintrag von Schweb- und Schadstoffen (bauzeitlicher Gewässer-

schutz)) schließt erhebliche Beeinträchtigungen für das Gewässer der Freiberger 

Mulde und auch für gewässergebundene Arten der Avifauna (z.B. Wasseramsel) 

aus. 

Bei verbindlicher Berücksichtigung des Bauzeitenplans können Verbotstatbestände 

und erhebliche Störungen der Avifauna ausgeschlossen werden. Insgesamt bleiben 

für die europäisch geschützten Vogelarten die Voraussetzungen zur langfristigen 

Sicherung des günstigen Erhaltungszustandes vollständig gewahrt. 

Fazit: 

Für das Vorhaben „Hochwasserschadensbeseitigung, Sanierung Wanderweg Obergruna 

- Zollhaus“ kann bei Umsetzung der Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und verbind-

licher Berücksichtigung des Bauzeitenplans ein Eintreten der Verbotstatbestände des 

§ 44 BNatSchG für alle europäisch geschützten Arten ausgeschlossen werden. 

Es wird sichergestellt, dass die ökologische Gesamtsituation des von dem Vorhaben be-

troffenen Raumes für die betrachteten europäisch geschützten Tierarten gewahrt bleibt. 
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3.1.4 Fischartenschutz, Fisch- und Teichwirtschaft 

Der Beginn der Bauarbeiten am bzw. im Gewässer ist nach § 14 Abs. 1 SächsFisch-VO 

gegenüber der Fischereibehörde und dem Fischereiausübungsberechtigten (hier Fisch-

aufzuchtgesellschaft Südsachsen mbH, Bernsdorfer Str.132, 09126 Chemnitz) spätes-

tens 21 Tage vorher anzuzeigen. 

Die Bauarbeiten dürfen nach § 14 Abs. 2 SächsFischVO nicht innerhalb der Fisch-

schonzeiten durchgeführt werden. Die zu beachtende Schonzeit ist die der Äsche 

(Thymallus thymallus L.), welche nach § 2 Abs.1 Ziff. 3 SächsFischVO in der Zeit vom 

01. Januar bis zum 15. Juni liegt. 

 

3.2 Vorausgegangene Untersuchungen 

3.2.1 Entwurfsplanung 2015 

In der Entwurfsplanung 2015 wurde die Empfehlung der Landestalsperrenverwaltung 

des Freistaates Sachsen aufgegriffen, dass Teile des Wanderweges als Laufsteg aus 

Holz wiederhergestellt werden könnten, um den Forderungen Rechnung zu tragen, dass 

ein Abbruch von Fels sowie eine Verschmälerung des Fließgewässers nicht zulässig 

sind. 

Die Errichtung einer Laufstegkonstruktion aus Stahl (Gitterrost bzw. Stahlprofilbleche) 

wurde als Option ebenfalls untersucht. Aufgrund der im Vergleich zum Holzsteg hohen 

Herstellungskosten, erschwerter Bedingungen bei der Installation infolge eingeschränk-

ter Zuwegung und Bedenken zur gefahrlosen Nutzbarkeit bei Raureif wurde diese Lö-

sungsvariante jedoch frühzeitig verworfen. 

Durch die Errichtung einer Holz-Laufsteg-Konstruktion werden keine aufwändigen Maß-

nahmen zur Sicherung oder Wiederherstellung geschädigter Böschungsbefestigungen 

erforderlich. Die Eingriffe in das Fließgewässer sind somit minimal. 

Mit Schreiben vom 10. August 2015 teilte das LRA Mittelsachsen mit, dass diese Lösung 

aus wasserbaufachlicher und naturschutzrechtlicher Sicht nicht genehmigungsfähig ist. 
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3.2.2 Entwurfsplanung 2017 

In der Entwurfsplanung 2017 wurde der Entwurf vom Juni 2015 mit dem Ziel überarbei-

tet, die Belange der LTV und des Naturschutzes besser in Einklang zu bringen. 

Für die Baumaßnahme wurden folgende Prüfungen ergänzt, um den Nachweis der Ver-

träglichkeit mit den Erhaltungszielen des vorgenannten Gebietes zu erbringen: 

� FFH-Verträglichkeitsprüfung 

� SPA-Vorprüfung 

Für die erforderlichen Baumfällungen waren Ersatzpflanzungen von Schwarzerlen mit 

2,50 m Höhe im Verhältnis 1:1 in die Planung aufzunehmen. 

Der Aufbau der Baustraße als Gewässerdurchfahrt war darzustellen und zu beschreiben 

und in die umweltfachlichen Untersuchungen einzubeziehen. 

 

4. Anlagen im Baubereich 

Im direkten Baubereich befinden sich keine Versorgungsanlagen Dritter. An den Zu-

fahrtswegen zum Baubereich befinden sich Anlagen der Deutschen Telekom-AG. Beein-

trächtigungen der Telekommunikationslinien durch die Bauarbeiten sind aufgrund der 

abgerückten Lage nicht zu erwarten. Die Angaben bzw. Forderungen der Träger öffentli-

cher Belange können Beilage 5 entnommen werden. 

Soweit bekannt wurden die vorhandenen Leitungen und Kabel als Bestand in die Unter-

lagen übernommen. Diese Angaben sind jedoch nur informativ. Es kann vom Verfasser 

der Planung keine Gewähr über die exakte Lage und die Vollständigkeit der Angaben 

übernommen werden. 

Laut Auskunft des Sächsischen Oberbergamtes befindet sich das Bauvorhaben weiter-

hin in einem alten Bergbaugebiet. Im Bereich der Wasserkraftanlage (Zufahrt von Dorf-

straße Obergruna) ist der „Tiefe Hilfe Gottes Stolln“ risskundig. Der Stolln entwässert in 

die Freiberger Mulde. Eine Beeinträchtigung der Wasserwegigkeit ist auszuschließen. 

Für eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaus besteht Meldepflicht gemäß Sächs-

HohlrVO § 5. 
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5. Bodenverhältnisse und Gründung 

Im Baubereich ist abschnittsweise gewachsener Fels vorhanden. Ein Abspalten von Tei-

len der Felsformationen ist nicht zulässig. Es wird auf die Lage in sensiblen Natur- und 

Landschaftsschutzgebieten verwiesen. Die genaue Baugrundsituation – insbesondere 

im Bereich des Steges – sollte durch ein Baugrundgutachten ermittelt werden. 

 

6. Konstruktive Gestaltung/Angaben zur Bauausführung 

6.1 Lage des Vorhabens 

Der Wanderweg von Obergruna zum Zollhaus verläuft links der Freiberger Mulde auf der 

Gemarkung Obergruna. Der Wanderweg besitzt ein eigenes Flurstück. Dieses ist nicht 

Eigentum der Stadt Großschirma, aber öffentlich gewidmet. Die Zustimmungen der 

Grundstückseigentümer können Beilage 33 entnommen werden. Teilweise grenzt der 

Wanderweg unmittelbar an das Gewässerflurstück 500/1 der Freiberger Mulde, das im 

Eigentum des Freistaates Sachsen steht und von der Landestalsperrenverwaltung, Be-

trieb Freiberger Mulde/Zschopau verwaltet wird. 

 

6.2 Bestand 

Der vorhandene, geschädigte Weg besitzt teilweise einen ungebundenen Oberbau oder 

ist unbefestigt. Die Uferbefestigungen im Bestand bestehen abschnittweise aus Block-

steinsätzen mit Wasserbausteinen, Steinschüttung bzw. aus einer natürlichen Ufersiche-

rung. Die Wegbreite variiert an Stellen mit geringer Schädigung zwischen ca. 1,5 m bis 

ca. 2,5 m. An stark ausgespülten Abschnitten ist ein Weg als solcher nicht mehr vorhan-

den.  

Die Länge der festgestellten Schäden beläuft sich am Wanderweg auf ca. 466 m und an 

betroffenen Böschungen auf rund 152 m.  

Die im Schadensbereich 1 (in Höhe Wasserkraftanlage) erfassten Schäden wurden zwi-

schenzeitlich, vermutlich durch den Anlagenbetreiber, instandgesetzt. 
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Der Schadensbereich 2 wurde von der Stadt Großschirma aus Kostengründen zurück-

gestellt. 

Das maximale Längsgefälle des Weges erreicht im Bestand auf sehr kurzen Ab-

schnitten Werte bis 10 %. Im überwiegenden Verlauf entspricht das Längsgefälle des 

Weges dem der Freiberger Mulde. 

 

6.3 Sanierungsumfang 

Die vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen beschränken sich auf jene Bereiche, die 

beim Hochwasserereignis in Mitleidenschaft gezogen wurden und bei denen eine direkte 

Gefährdung des Wanderweges durch die Freiberger Mulde besteht. Vom Wanderweg 

abgerückte Schadstellen werden der natürlichen Geländemodulation durch die Freiber-

ger Mulde überlassen. 

Zielstellung für die Sanierung ist es, den natürlichen Charakter zu erhalten und zu be-

tonen. Dies wird durch sensible und auf die Örtlichkeit abgestimmte Maßnahmen er-

reicht. 

 

6.4 Baustellenzufahrt 

Der Baubereich ist über die S 195 aus Richtung Siebenlehn vor der Brücke Am Zollhaus 

zu erreichen. 

 

6.4.1 Schadensbereiche 3 bis 6 

Der zentral gelegene Schadensbereich 6 ist wegen des Schädigungsgrades der Uferbö-

schung nicht über die vorgenannte Baustellenzufahrt erreichbar.  

Um die Instandsetzungsarbeiten zu realisieren, ist eine temporäre Gewässerdurchfahrt 

vom anderen Ufer der Freiberger Mulde unumgänglich. 

Vorgesehen ist eine Baustraße aus mehrlagigen Baustraßenplatten, die in der unteren 

Lage mit Lücken verlegt werden, um die Gewässerdurchgängigkeit während der Bauzeit 

zu gewährleisten. Es ist davon auszugehen, dass diese Baustraße quasi permanent 

überströmt wird.   
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Foto 12: Beispiel aufgelöste Baustraße 

Der Eingriff in das Gewässer und in den Gewässerrandstreifen muss dabei so gering wie 

möglich erfolgen. Die Technologie ist so zu wählen, dass ein Eintrag von Fremdstoffen 

in das Gewässer nur in geringem Umfang möglich ist. Restmengen an Erdstoffen sind 

abzutransportieren. 

Die Bauzeit im Gewässer ist auf die technologisch erforderliche Mindestzeit zu be-

schränken. 

Mit dieser die Gewässersohle schonenden Bauweise wird auch der entsprechenden 

Forderung der LTV Rechnung getragen.  

Als Baustellenzufahrt zu den Schadensbereichen 3 bis 5 soll ebenfalls diese Baustraße 

genutzt werden. 
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6.4.2 Schadensbereiche 7 und 8 

Als Baustellenzufahrt soll der vorhandene Wanderweg genutzt werden. 

Die Baufahrzeuge müssen auf die begrenzte Breite der Zuwegung abgestimmt wer-den 

(Minibagger, Minidumper usw.) und vor Kopf arbeiten. 

 

6.5 Wegebauarbeiten 

Die Instandsetzung des Wanderweges soll in Anlehnung an <7> und <10> erfolgen. 

Die im Regelwerk vorgesehene Mindestbreite von Gehwegen von 1,50 m kann wegen 

des begrenzten zur Verfügung stehenden Bauraumes nicht eingehalten werden. In Ab-

stimmung mit der Genehmigungsbehörde und der LTV wird eine Wegbreite von 1,20 m, 

an Engstellen von 0,80 m vorgesehen. 

Die geplante Längsneigung orientiert sich am Bestand. Wegen des bewegten Geländes 

sind Längsneigungen von bis zu 15 % in kurzen Abschnitten vertretbar. Dieser Grenz-

wert kann durchgängig eingehalten werden. 

Das Wegehandbuch empfiehlt, bei schlecht tragfähigem oder durchnässtem Untergrund 

und bei erhöhtem Gehkomfort für den Weg eine Tragschicht einzubringen. Diese sollte 

aus gut verdichteten Kiesen mit einer Korngröße von 0/63, bei Tragdeckschichten 0/32 

betragen. Für Wanderwege sei der Einbau einer einfachen Tragdeckschicht mit einer 

Stärke von 10 bis 20 Zentimetern in der Regel ausreichend. 

Für den Wanderweg wurde eine ungebundene Befestigung als Tragdeckschicht 0/32 

von 20 cm Dicke gewählt. Zur Entwässerung erhält der Weg eine Querneigung von 6 %. 

Es ist eine Tragfähigkeit des Untergrundes von EV2 = 80 kN/m2 nachzuweisen. 

Im Schadensbereich 4 befindet sich der Wanderweg auf einer Länge von ca. 10 m zwi-

schen Felsvorsprung und Gewässerböschung bei einem Längsgefälle von ca. 10 %. 
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In diesem Bereich soll der Unterbau des Wanderweges durch eine seitliche, lückenlos 

geschlagene Pfahlreihe vor dem Abrutschen (Regelprofil 2) bzw. durch einen mit Stei-

nen gefüllten Steinkorb (Regelprofil 3) vor Unterspülungen geschützt werden. 

 

6.6 Wasserbauarbeiten 

Ausgespülte Böschungsbefestigungen sollen nur dort instandgesetzt werden, wo es für 

die Sanierung des Wanderweges unabdingbar ist. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass durch die LTV ein Eingriff in die Gewässersohle un-

tersagt wird. 

Damit reduzieren sich die Arbeiten an der Böschungsbefestigung auf Reparaturen des 

vorhandenen, beschädigten Steinsatzes. 

Im Schadensbereich 3 werden die an der Oberfläche sichtbaren Ausspülungen durch 

Aufsetzen einer Blocksteinreihe auf die vorhandene Befestigung bis zum Wegkörper ver-

füllt. 

Im Schadensbereich 6 muss die Böschung wiederhergestellt werden. Bei diesem Scha-

den wurden durch das Hochwasser Steine aus dem Verbund der Böschungsbe-

festigung gelöst.  

Der Steinsatz ist mit geeigneten, vorsortierten Steinen bis zur vorgesehenen Bö-

schungsneigung zu ergänzen, um den Unterbau für den Wanderweg von hier 0,80 m 

Breite herzustellen. Die großen Steine sind mit kleinen Steinen zu verzwicken und zu 

verkeilen. Ähnlich ist im Schadensbereich 8 zu verfahren. 

Im Schadensbereich 7 sind durch Ausspülungen Lücken in der Uferbefestigung ent-

standen. In hinter den Steinen zugängliche Hohlräume ist Filtermaterial einzubringen 

und die Lücken im Steinsatz sind mit geeigneten Steinen zu schließen. Größere Steine 

sind ebenfalls mit kleinen Steinen zu verzwicken und zu verkeilen, so dass ein stabiles 

Steingerüst entsteht. 
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Darüber hinaus sind folgende Forderungen der LTV einzuhalten: 

• Die Verwendung von vorhandenen Steinen aus dem Gewässerbett ist nicht gestat-

tet. 

• Für den Steinsatz in den Regelprofilen 1, 2, 4, 5 und 6 muss ortstypisches Steinma-

terial verwendet werden. 

• Beim Ausführen des Steinsatzes ist auf eine hydraulisch günstige und stabile Aus-

führung zu achten. 

 

6.7 Gewässerkreuzungen 

An drei Stellen, ca. bei km 410, 519 und 723 münden kleinere Gewässerläufe in die 

Freiberger Mulde ein, die der Wanderweg queren muss. 

6.7.1 Gewässerkreuzung mit Holzsteg (km 410) 

Über den ständig wasserführenden Gewässerlauf soll der zerstörte Steg durch einen 

neuen Holzsteg aus Lärchenholz ersetzt werden. 

Um die Verwendung von Beton zu vermeiden, wurden für die Gründung Schraubfun-

damente vorgesehen, die mit Eindrehmaschinen in den Untergrund eingebracht wer-

den. Beim Antreffen von Fels ist Vorbohren mit einem geringeren Durchmesser erforder-

lich. 

Die Schraubfundamente verfügen über ein zentriertes M-Gewinde, welches das di-rekte 

Anschrauben des zu tragenden Objektes an die Schraubfundamente ermöglicht. 
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6.7.2 Gewässerkreuzung mit Laufsteinen (km 519 und 723) 

Laufsteine wurden als einfache Lösung für die Querung der beiden nur zeitweise was-

serführenden kleinen Gewässerläufe gewählt. Es wurde eine Größe von ca. 50 x 50 cm 

vorgesehen, damit die Steine gut in den Untergrund eingebunden werden können und 

nicht wackeln. Besonderes Augenmerk ist auf eine ebene Trittfläche zu legen. 

 

6.8 Ersatzpflanzung von Bäumen 

Für die zur Baufeldfreimachung gefällten 35 Laub- und Nadelbäume erfolgt eine Ersatz-

pflanzung von 35 Schwarzerlen (Alnus glutinosa) entlang der Freiberger Mulde in den 

Schadensbereichen 7 und 8. Damit wird eine Lücke im Ufergehölzsaum geschlossen. 

Die Schwarzerle gehört zu den wichtigsten Ufergehölzen heimnischer Fließgewässer. 

Sie gedeiht sowohl in der Weich- als auch in der Hartholzaue. Mit ihrem Wurzelnetzwerk 

stabilisiert sie Ufer und Sohle und begrenzt somit die Erosion. 

Mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde abgestimmt, dass die Anzahl der zu fällen-

den Bäume und der Neupflanzungen der unteren Naturschutzbehörde vor Baubeginn 

mitzuteilen sind und die baubedingten Baumfällungen durch Neupflanzung von Erlen im 

Verhältnis 1:1 zwischen Wanderweg und Gewässer zu ersetzen sind. 

Die Realisierung der Pflanzmaßnahmen ist dem Ref. 23.4 spätestens zwei Wochen da-

nach schriftlich mitzuteilen. 

Mit der Anzeige über die Realisierung der Pflanzmaßnahmen ist der Nachweis über die 

Pflanzqualität und die zur Ausführung gelangten Arten des verwendeten Pflanzmaterials 

durch die Baufirma zu übergeben. 
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7. Baudurchführung und technologische Angaben 

7.1 Abwicklung des Baustellenverkehrs, Angaben zur Eindämmung 
von Baulärm, -schmutz usw. 

Der Baustellenverkehr wird über innerörtliche Straßen sowie klassifizierte Straßen im 

Außerortsbereich bis zu den Baugrenzen gewährleistet. Im Baubereich wird eine tempo-

räre Baustraße errichtet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass besonders die zentral gelegenen Schadstellen nur mit 

Kleintechnik oder fußläufig erreichbar sind. Entsprechende Mehrkosten sind durch das 

ausführende, noch zu ermittelnde Bauunternehmen einzukalkulieren. 

7.2 Erforderliche Schutz-, Vermeidungs- und Verminderungsmaß-
nahmen 

Im Rahmen der technischen Bauausführung sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, 

vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen bzw. die zu erwartenden unvermeid-

baren Beeinträchtigungen der Schutzgüter zu vermindern. 

Einträge von Schad- und Laststoffen (z. B. durch Treib- und Schmiermittel, kalk-/ze-

menthaltige Abwässer, Feinboden) in Boden und Gewässer sind durch wirksame 

Schutzvorkehrungen zu vermeiden (Verwendung umweltfreundlicher Treib- und 

Schmiermittel/Hilfsstoffe, regelmäßige Kontrolle von Baumaschinen auf Leckagen, fach-

gerechte Anlage von Fangdämmen). 

Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen muss so erfolgen, dass keine lagern-den 

Stoffe oder Stoffbestandteile ausgeschwemmt werden können. 

Der Einsatz wassergefährdender Stoffe ist nicht zulässig. Sämtliche Arbeiten sind mit 

Geräten und Maschinen auszuführen, die mit biologisch abbaubarem Öl in Hydraulik-

anlagen, Schmierstoffen und biologisch abbaubarem Dieselkraftstoff betrieben wer-den. 

Eine Betankung bzw. Befüllung der Maschinen ist nur außerhalb des Baufeldes in aus-

reichendem Abstand zu Gewässern zulässig. 
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Bodenaushub ist so zu lagern, dass keine Gefahr der Abschwemmung besteht. 

Der Baubereich liegt im Bodenplanungsgebiet Freiberg. Daraus resultierende Anforde-

rungen an die Schadstoffuntersuchung und Dokumentation bei Bodenverlagerungen 

bzw. Abfall- und Bodenbeseitigung sind unbedingt zu beachten. 

 

7.3 Beweissicherung 

Die Beweissicherung an Bauwerken, anderen baulichen Anlagen und der Bepflanzung 

entlang der Baustrecke sowie der Baustellenzufahrt obliegt dem noch zu ermittelnden 

Auftragnehmer. 

Die Beweissicherung muss vor Baubeginn und nach Bauende erfolgen. Hierbei ist auf 

bestehende Mauern, Gehölze und andere Anlagen des Baugrundstückes und der be-

nachbarten Grundstücke zu achten. 

Eventuelle Schadenersatzansprüche der Eigentümer hinsichtlich Schäden die durch die 

Baumaßnahme an dessen Objekten verursacht werden, gehen voll zu Lasten der Bau-

firma und sind zwischen dieser und dem Betroffenen eigenständig zu regulieren. 

 

7.4 Kampfmittelbeseitigung 

Sollten bei der Bauausführung wider Erwarten Kampfmittel oder andere Gegenstände 

militärischer Herkunft gefunden werden, so wird auf die Anzeigepflicht entsprechend der 

Kampfmittelverordnung vom 02.03.2009 verwiesen. Danach ist die nächste zuständige 

Polizeidienststelle sofort zu benachrichtigen, die ihrerseits den Kampfmittelbeseitigungs-

dienst informiert. Es erfolgt eine umgehende Beräumung. 

 

8. Herstellung, Bauzeit 

Für die Baudurchführung wird mit einem Zeitraum von 7 Monaten gerechnet. 

Die Bauarbeiten dürfen nicht innerhalb der Fischschonzeit der Äsche durchgeführt wer-

den. Diese liegt in der Zeit vom 1. Januar bis zum 15. Juni. 

Details können dem nachfolgenden Bauablaufplan entnommen werden. 
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Geplanter Bauablauf (16.09.2019 bis 17.04.2020) 
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9. Erläuterungen zur Kostenberechnung 

Die Kostenberechnung erfolgte als überschlägige Ermittlung der Gesamtkosten auf 

Basis des Angebotes vom 16.07.2018. 

Aufwendungen für Grunddienstbarkeiten, Genehmigungsgebühren, Flurentschädi-

gungen und Bauzinsen sind in der Kostenberechnung nicht enthalten. 

Kostenträger ist die Stadt Großschirma. 

 

10. Zusammenfassung 

Mit den vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen soll der beschädigte Wanderweg 

zwischen Obergruna und Zollhaus so wiederhergestellt werden, dass eine durchgän-

gige Fußläufigkeit und damit die Verkehrssicherheit für Fußgänger gewährleistet ist. 

 

 
Aufgestellt:  

Freiberg, den 04.04.2019  
 
 
 
 
 
Dr. Mario Klippstein 
 

 
i. V. 
 
 
 
Kerstin Heine 
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Anlagen 

Anlage 1 Allgemeine Hinweise zum Abfallrecht im Rahmen von 

 Straßenbaumaßnahmen 

Anlage 2 Allgemeine Hinweise zu Altlasten 

Anlage 3 Allgemeine Hinweise zum Bodenschutz 

Anlage 4 Merkblatt Maßnahmen zum Schutz gegen Baulärm 

Anlage 5 Rechtsverordnung Bodenplanungsgebiet Raum Freiberg 

Anlage 6 Merkblatt zum Gewässerschutz bei Baumaßnahmen 
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